
Protokoll des Finanz- und Satzungsausschuss vom 24.09.2018
Sondersitzung zur DSGVO

Anwesend: Ulla Schubert, Marvin Scharfenberger (DLRG-Jugend), Achim Lorösch (EJM), 
Elina Brustinova (Jüd. Gemeindejugend/SJR-Vorstand), Steffen Allgeier 
(Jugend von PLUS), Andreas Ritter (Jugendfeuerwehr), Asja Wehe (JUZ), 
Dieter Schatz (Kurpf. Chorjugend), Oskar Glück (PbN), Falk Weber 
(Solijugend), Theo Argiantzis (THW-Jugend), Manfred Shita (GST)

Entschuldigt: CVJM, Freirel. Jugend, SKJ, DITIB-Jugend
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TOP 2 Satzungsänderungen

- Die Satzung wird an folgenden Stellen geändert:
§§ 5.1; 6.2; 8.6; 10.2

- Neu eingeführt wird § 17 Datenordnung. Die bisherigen §§ 17 und 18 verschieben sich somit 
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- Die Änderungen sind im Anhang 1 detailliert aufgeführt

TOP 3 Datenordnung

Die Datenordnung umfasst genaue Regelungen zu folgenden gesonderten Personengruppen:
a) Verbandszentralen
b) Delegierte
c) Verbandsvorstände
d) Sonstige Verbandsvertreter*innen
e) Sonstige Mitglieder
f) Mitarbeiter*innen der Verbände (Hauptamtliche)
g) SJR-Vorstand
h) Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen

TN bei Fortbildungen
Gäste (z.B. auf MV/JHV)

i) Sonstige Personen(gruppen) und Organisationen
Personen des öffentlichen Lebens
Kooperationspartner
Medien
Neuaufnahmen (Mitgliedsinteressenten)

Die Datenordnung ist als Anhang 2 beigefügt
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Präambel
Junge Menschen sind aufgerufen, in verantwortungsbewusstem Handeln ihren Beitrag zur Fortentwicklung der De-
mokratie in unserem Land, in Europa und weltweit in Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und im Sinne internationaler
Solidarität zu leisten.
Der Stadtjugendring, als freiwillige Dachorganisation der Jugendverbände und -initiativen, versteht seine Arbeit als
Interessenvertreter seiner Mitglieder. Er hält es darüber hinaus für seine Pflicht und - aufgrund seiner pluralen Zu-
sammensetzung - auch für sein Recht, ebenfalls die Interessen nicht organisierter Kinder, Jugendlicher und junger
Erwachsener in die politische Diskussion einzubringen und ihnen Gehör zu verschaffen.
Zunehmend raschere Wandlungsprozesse und komplexere gesellschaftliche Realitäten bedingen geradezu die Not-
wendigkeit, jungen Menschen echte Möglichkeiten zur demokratischen Selbstorganisation zu bieten. Lern- und Ex-
perimentierfelder, die eine partnerschaftliche Beteiligung an allen sie betreffenden Fragen garantieren, müssen ge-
schaffen werden.
Der Stadtjugendring tritt deshalb ein:

1. für umfassende Beteiligungsmöglichkeiten der Jugend in allen gesellschaftlichen Bereichen,
2. für die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in unserer Gesellschaft, für die Erhaltung unserer

natürlichen Lebensgrundlagen,
3. für  das gleichberechtigte  und partnerschaftliche Zusammenleben aller  Menschen,  unabhängig von

Geschlecht,  Herkunft,  Nationalität,  sexueller  Orientierung,  körperlicher  und geistiger  Fähigkeit  und
weltanschaulicher Auffassung.

Im Sinne eines umfassenden, jugendpolitischen Mandats, gibt sich der Stadtjugendring Mannheim folgende Sat-
zung.
§ 1 Name und Sitz
Zur Förderung der Arbeit  mit  Kindern,  Jugendlichen und jungen Erwachsenen (nachfolgend Jugend genannt)  in
Mannheim haben sich Organisationen und Vereinigungen der Jugend zum
STADTJUGENDRING MANNHEIM e.V.
zusammengeschlossen. Dieser ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Mannheim zuerst unter dem Datum vom
1. April 1959 AZ: VR 245/27 als eingetragener Verein (e.V.) eingetragen. Sitz des Vereins ist Mannheim.
§ 2 Zweck

2.1 Der Stadtjugendring Mannheim e.V. (nachfolgend SJR genannt) ist eine auf freiwilliger Grundlage ge-
bildete Arbeitsgemeinschaft dieser in § 1 genannten und in Mannheim tätigen Verbände, Organisatio-
nen und Gemeinschaften. Der Stadtjugendring verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§ 52, Abs. 2) vom 23.06.2017.

2.2 Der SJR vertritt in gegenseitiger Anerkennung der Eigenständigkeit aller Mitglieder und bei Wahrung
parteipolitischer, weltanschaulicher und konfessioneller Unabhängigkeit die Interessen der Jugend in
der Stadt Mannheim und nimmt die Aufgaben wahr, für die eine gemeinsame Grundlage vorhanden
ist.

§ 3 Aufgaben
Aufgabe des Stadtjugendrings ist die jugendpolitische Interessenvertretung
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3.1 Gemeinsame Vorstellungen zu politischen Fragestellungen zu entwickeln und bei der Bewältigung von
daraus resultierenden Aufgaben in unserem Gemeinwesen mitzuarbeiten.

3.2 Insbesondere
3.2.1 das Engagement gegen das Wiederaufleben militaristischer, nationalistischer und totalitärer

Tendenzen,
3.2.2 das Engagement zum Schutz der Umwelt

3.3 Bei der Schaffung von Rahmenbedingungen mitzuwirken, die eine echte Beteiligung von jungen Men-
schen an politischen Entscheidungsprozessen ermöglichen.

3.4 Einrichtungen und Freiräume für die Jugend sicherzustellen und bei der Sozialplanung, insbesondere
der Jugendhilfeplanung, mitzuwirken.

3.5 Mit  überörtlichen Zusammenschlüssen, anderen Jugendringen und Einrichtungen der Jugendarbeit
zusammenzuarbeiten, sowie mit den für die Jugendarbeit zuständigen öffentlichen Dienststellen in der
Stadt zu kooperieren.

Aufgabe des Stadtjugendrings ist die Organisation und Koordination
3.6 Gemeinsame, den Bedürfnissen der Jugend entsprechende Aktionen und Veranstaltungen anzuregen,

zu planen, zu fördern und gegebenenfalls selbst durchzuführen.
3.7 Tagungen und Fortbildungsprogramme zu initiieren und ggf. selbst durchzuführen.

Aufgaben des Stadtjugendrings sind Dienstleistungen
3.8 Die ideelle, personelle, materielle und finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit im Rahmen der zur

Verfügung stehenden Mittel.
3.9 Öffentlichkeitsarbeit.
3.10 Neue Formen der Jugendarbeit anzuregen und zu fördern.
3.11 Die öffentlichen Mittel der Stadt Mannheim für die Verbandsarbeit nach eigenen Kriterien an die Mit-

glieder zu verteilen.
3.12 Wo möglich neue Finanzquellen zu erschließen und sie für die Jugendverbände nutzbar zu machen.

Aufgabe des Stadtjugendrings ist die internationale Zusammenarbeit.
3.13 Die Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen anderer Staaten zu intensivieren.
3.14 Internationale Begegnungen zu initiieren, zu fördern und durchzuführen.
3.15 Auch in Mannheim für ein friedliches Miteinander aller Menschen einzutreten.

§ 4 Voraussetzungen der Mitgliedschaft
4.1 Die Mitgliedschaft im SJR ist freiwillig.
4.2 Mitglied im SJR kann jede Jugendorganisation oder Jugendgemeinschaft (nach den §§ 12, Abs. 2 und

75 KJHG) im Stadtgebiet von Mannheim sein. Sie muss sich mit Jugendarbeit im Sinne des KJHG be-
fassen und sich zur aktiven Mitarbeit im SJR verpflichten. Durch die Mitgliedschaft im SJR wird die
Selbständigkeit, Eigenart und Unabhängigkeit der Mitgliedsverbände nicht beeinträchtigt.

4.3 Verbände und Organisationen, die einem Erwachsenenverband angehören, müssen ein Eigenleben
nach eigener Satzung und Ordnung führen.

4.4 Jugendverbände und Jugendgemeinschaften sind mit allen ihren Gliederungen als eine Organisation
im Sinne dieser Satzung anzusehen.

4.5 Sie müssen im Stadtgebiet Mannheim mindestens 30 Mitglieder von 7 bis zu 27 Jahren haben. An-
dernfalls  können sie  nur  in  Ausnahmefällen  die  Mitgliedschaft  erwerben.  Sie  sind  auch dann nur
stimmberechtigt, wenn die Mitgliederversammlung dies ausdrücklich beschließt.

4.6 Schülermitverantwortungen können mit bis zu 3 Delegierten als beratende, nicht stimmberechtigte Mit-
glieder vertreten sein. Die Delegierten sollen verschiedene Schulgattungen vertreten.

4.7 Organisationen,  die  im  Ring  Politischer  Jugend  zusammengefasst  sind,  können  beratende,  nicht
stimmberechtigte Mitglieder werden. Auf jede der im Ring angeschlossenen Organisationen entfällt
dabei ein*e Delegierte*r.

§ 5 Aufnahme neuer Mitglieder
5.1 Sind die in § 3 genannten Voraussetzungen erfüllt, so ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Vor-

stand des SJR zu richten.
5.1 Sind die in § 4 genannten Voraussetzungen erfüllt, so ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Vor-

stand des SJR zu richten.
5.1.1 Aus dem Antrag muss hervorgehen:
5.1.2 Name und Sitz der Gruppe, Organisation oder Jugendgemeinschaft und Anzahl der Mitglie-

der;
5.1.3 Name und Anschrift der 1. und 2. Vorsitzenden;

Angabe, ob die Gruppe, Gemeinschaft oder Organisation einer anderen Organisation (Ver-
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einigung) angeschlossen ist. Bei Vorhandensein einer Dachorganisation kann nur diese in
den SJR aufgenommen werden. Die Mitgliederversammlung des SJR behält sich das Recht
vor, Neuaufnahmen unter der Voraussetzung vorzunehmen, dass die Mitgliedschaft als Ein-
zelmitglied nur solange gilt, solange eine Dachorganisation mangels fehlender Mitglieder
(mindestens 3) nicht gegründet werden könnte. Hierüber berät die MV bei neuen Aufnah-
meanträgen;

5.1.4 Die Anerkennung der Satzung des SJR und die Verpflichtung zur aktiven Mitarbeit auch
während der einjährigen Wartefrist;

Dem Aufnahmeantrag ist eine Satzung der um Aufnahme ersuchenden Organisation, sowie eine Aus-
wahl von Publikationen beizufügen, die Aufschluss über Konzeption und Arbeit der betreffenden Orga-
nisation geben.

5.2 Über die Aufnahme als stimmberechtigter / nicht stimmberechtigter Verband entscheidet die Mitglie-
derversammlung mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Enthaltungen werden
als ungültig gewertet.

Mündliche Begründung des Aufnahmeantrags ist erforderlich. Dem SJR bzw. dessen Satzungsausschuss bleibt es
vorbehalten, die Richtigkeit der gemachten Angaben jederzeit, auch nach erfolgter Aufnahme, zu überprüfen.
Über die Aufnahme kann die Mitgliederversammlung frühestens ein Jahr nach Eingang des Aufnahmeantrages ab-
stimmen.

§ 6 Mitgliedschaft
6.1 Ruhende Mitgliedschaft

6.1.1 Ein Mitgliedsverband kann ruhende Mitgliedschaft beantragen. Voraussetzung hierfür ist,
dass er die formellen Voraussetzungen (Mitgliederstärke, Mitarbeit) zur Mitgliedschaft bis
zum Zeitpunkt der Beantragung erfüllt hat.

6.1.2 Die ruhende Mitgliedschaft soll bei internen Problemen dem Verband die Möglichkeit ge-
ben, ohne die Verpflichtung im Stadtjugendring sich voll der Verbandsarbeit zu widmen.

6.1.3 Die ruhende Mitgliedschaft gilt für mindestens ein und höchstens vier Kalenderjahre. In die-
ser  Zeit  wird  die  Verbandszentrale  weiter  durch den Rundbrief  über  die  Aktivitäten des
Stadtjugendrings informiert und der Verband kann an Sitzungen beratend teilnehmen. Er
hat kein Stimmrecht.

6.1.4 Die Geschäftsstelle des Stadtjugendrings ist beauftragt, jährlich bei der Verbandszentrale
anzufragen, ob der Status der ruhenden Mitgliedschaft beibehalten wird. Beantragt der Ver-
band wieder die Vollmitgliedschaft, und erfüllt er die formellen Voraussetzungen (Mitglieder-
zahl, Satzung), so ist er mit Beschluss der nächsten, dem Antrag folgenden Mitgliederver-
sammlung, wieder Mitgliedsverband mit allen Rechten und Pflichten.

6.1.5 Wird nach spätestens 4 Jahren kein Antrag auf Vollmitgliedschaft gestellt, hat sich der Ver-
band selbst ausgeschlossen.

6.1.6 Im übrigen gilt die Satzung des Stadtjugendrings auch während der ruhenden Mitglieds-
chaft.

6.2 Ende der Mitgliedschaft
6.21 Ein Austritt eines Mitgliedsverbandes aus dem SJR kann jederzeit erfolgen.  Er ist durch

eingeschriebenen Brief an den Vorstand des SJR zu erklären. Er ist durch eingeschriebe-
nen Brief an den Vorstand oder die Geschäftsstelle des SJR zu erklären.

6.2.2 Ein Antrag auf Ausschluss eines Mitgliedsverbandes kann schriftlich unter Darlegung der
Gründe gestellt werden:
a) vom Satzungsausschuss, wenn die bei dem Mitgliedsverband unter § 4 genannten

Mindestvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden;
b) von jedem Mitgliedsverband.
c) vom Vorstand

Dem Vorstand des beschuldigten Mitgliedsverbandes ist eine Abschrift des Antrages unverzüglich zuzuleiten und die
Möglichkeit zu einer schriftlichen Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen zu geben.
Über den Ausschlussantrag entscheidet die Mitgliederversammlung nach Anhörung des/ der Antragstellers/in und
des betreffenden Mitgliedsverbandes mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Delegierten. Der
Ausschlussantrag muss mit den erforderlichen Unterlagen, in der fristgerecht zugesandten Tagesordnung der Mit-
gliederversammlung enthalten sein.

6.3 Ein Mitgliedsverband, der keine ruhende Mitgliedschaft beantragt hat, ist verpflichtet, an mehr als 50%
der Mitgliederversammlungen innerhalb eines Kalenderjahres teilzunehmen. Andernfalls schließt er
sich zum 31.12. selbst aus dem Stadtjugendring aus, es sei denn, er kann das Fehlen bei 1 Vollver-
sammlung durch mehrere SJR-Aktivitäten ersetzen. Diese Regelung trifft auch auf diejenigen Verbän-
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de zu, die durch eine Dachorganisation im SJR vertreten sind.
Stellt ein ausgeschlossener Verband einen Wiederaufnahmeantrag, wird entsprechend § 5 verfahren.

6.4 Selbstausschluss tritt auch automatisch bei Auflösung eines Mitgliedsverbandes ein.

§ 7 Organe des Stadtjugendrings
7.1 Mitgliederversammlung
7.2 Hauptausschuss
7.3 Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung

8.1 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des Stadtjugendrings Mannheim
e.V.

8.2 Ordentliche Mitglieder
8.2.1 Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus den gewählten Delegierten der im

SJR zusammengeschlossenen Mitgliedsverbände.

Dabei haben
a) Verbände mit bis zu 300 Mitgliedern je 1 Stimme,
b) Verbände mit 301 bis zu 1.000 Mitgliedern je 2 Stimmen.
c) Verbände mit 1.001 bis zu 5.000 Mitgliedern je 3 Stimmen.
d) Verbände mit 5.001 bis zu 20.000 Mitgliedern je 4 Stimmen.
e) Verbände mit mehr als 20.000 Mitgliedern je 5 Stimmen.
Darüber hinaus haben die beiden Vorsitzenden des SJR je eine Stimme.

8.2.2 Die Mitgliedsverbände haben ihre stimmberechtigten Vertreter*innen namentlich schriftlich
bei der Geschäftsstelle jeweils zu Jahresbeginn zu melden. Eintretende Änderungen müs-
sen ebenfalls schriftlich gemeldet werden.
Bei Ausscheiden eines Vertreters bzw. einer Vertreterin eines Mitgliedsverbandes ist ein Er-
satz zu benennen. Die Angaben hierüber sind ebenfalls bei der Geschäftsstelle des SJR
einzureichen. Bei  Verhinderung der stimmberechtigten Delegierten können andere Dele-
gierte des Mitgliedsverbandes Stimmrecht ausüben. Jede*r Vertreter*in hat nur eine Stim-
me.

8.2.3 Die Mitgliedsverbände und ihre Vertreter*innen sind verpflichtet,  aktiv teilzunehmen und
sich für die gemeinsamen Aufgaben des SJR zur Verfügung zu stellen.

8.3 Beratende Mitglieder
Durch  die  Mitgliederversammlung  können  weitere  Personen  oder  Einrichtungen  als  beratende,  nicht
stimmberechtigte Mitglieder aufgenommen werden.

8.4 Arbeitsweise der Mitgliederversammlung
8.4.1 Der Vorstand beruft mindestens viermal innerhalb eines Geschäftsjahres eine Mitgliederver-

sammlung ein. Die Tagesordnung muss spätestens 10 Tage vor dem Versammlungstag den
Mitgliedern vorliegen.

8.4.2 Wenn durch mindestens ein Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder unter Vorlage einer
Tagesordnung  die  Einberufung  einer  außerordentlichen  Mitgliederversammlung  verlangt
wird, muss dies innerhalb einer Frist von 28 Kalendertagen geschehen.

8.4.3 Die Mitgliederversammlung kann Teile ihrer Aufgaben, mit Ausnahme der Verteilung finanzi-
eller Mittel, der Wahl und Entlastung des Vorstands, sowie der Wahl der Revision, auf ande-
re Organe des SJR und auf die Ausschüsse und Arbeitskreise übertragen.

8.4.4 Die MV tagt in der Regel öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn
mindestens ein Viertel der anwesenden stimmberechtigten Verbände oder der Vorstand es
verlangen.

8.5 Abstimmungen
8.5.1 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen werden mit einfacher Mehrheit gefasst, so-

fern nicht in den nachfolgenden Ziffern qualifizierte Mehrheiten verlangt werden. Enthaltun-
gen werden nicht gezählt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

8.5.2 Eine Dreiviertelmehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten ist bei Satzungsänderungen
erforderlich. Eine solche Änderung ist schriftlich zu beantragen und in der Einladung zur Sit-
zung bekannt zu geben.

8.5.3 Eine Dreiviertelmehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten ist ebenfalls erforderlich bei
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der Entscheidung über die Verteilung finanzieller Mittel und die Beschlussfassung über Er-
klärungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

8.5.4 Eine Dreiviertelmehrheit aller möglichen Stimmberechtigten ist erforderlich, wenn über die
Auflösung des SJR in einer Sitzung, zu der 14 Tage vorher schriftlich unter Angabe des Auf-
lösungsantrages eingeladen werden muss, beschlossen werden soll.

Kommt wegen zu geringer Beteiligung nicht die notwendige Mehrheit zustande, ist die Auf-
lösung des SJR zu vertagen. Innerhalb einer Frist von 4 Wochen ist über die Auflösung in
einer  Mitgliederversammlung  erneut  zu  beschließen.  Diese  Mitgliederversammlung  be-
schließt dann in Abweichung der vorher genannten Regelung mit Dreiviertelmehrheit der
anwesenden Stimmberechtigten.

8.5.5 Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch Handzeichen. Auf Antrag eines bzw. einer Dele-
gierten muss geheime Abstimmung erfolgen. Stimmenthaltungen heben die Einstimmigkeit
nicht auf.

8.6 Wahlen
8.6.1 Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes erfolgt geheim. 
8.6.1 Die Wahl der Vorsitzenden des Stadtjugendrings erfolgt geheim. Sie werden in getrenn-

ten Wahlgängen gewählt.  Gewählt  ist,  wer  die meisten Stimmen der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder erhält. 

8.6.2 In getrennten Wahlgängen werden die beiden Vorsitzenden gewählt. Gewählt ist, wer
die  absolute  Mehrheit  der  anwesenden  stimmberechtigten  Mitglieder  erreicht.  Er-
reicht kein*e Kandidat*in die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang, so ist ein zwei-
ter Wahlgang erforderlich. In diesem entscheidet die einfache Mehrheit.

8.6.3 Die Wahl der Beisitzer*innen erfolgt nach folgender Regelung:
8.6.3.1. Jeder Stimmberechtigte der Mitgliederversammlung hat so viele Stim-

men,  wie Sitze  zu vergeben sind.  Diese Stimmen müssen auf  einem
Stimmzettel abgegeben werden.

8.6.3.2 Werden  mehr  Bewerber*innen  vorgeschlagen,  als  Sitze  zu  vergeben
sind, so sind die Personen gewählt, welche die meisten Stimmen erhal-
ten. Bei Stimmengleichheit erfolgt Stichwahl.

8.6.3.3 Nachwahlen gelten für die laufende Wahlperiode.
8.6.3.4 Im Falle der Quotierung (§ 10) wird getrennt gewählt. Je zwei Sitze sind

für Frauen und Männer bestimmt. Der 5. Sitz wird an die Person verge-
ben, die als jeweils Dritte in ihrem Wahlgang die meisten Stimmen er-
hielt. Bei Stimmengleichheit erfolgt Stichwahl.

8.6.2            Die Wahl der Beisitzer*innen erfolgt nach folgender Regelung:  
8.6.2.1.              Jede*r Stimmberechtigte der Mitgliederversammlung hat so viele Stim  -  

men, wie Sitze zu vergeben sind.
8.6.2.2               Werden  mehr  Bewerber*innen  vorgeschlagen,  als    

Sitze zu vergeben sind, so sind die Personen gewählt, welche die meis-
ten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit erfolgt Stichwahl.

8.6.2.3               Nachwahlen gelten für die laufende Wahlperiode.  
8.6.2.4               Die Wahl des erweiterten Vorstands erfolgt geheim. Auf Antrag der Mit  -  

gliederversammlung kann die Wahl auch per Akklamation erfolgen.
§ 9 Hauptausschuss

9.1 Der Hauptausschuss (HA) kann wichtige Beschlüsse zwischen den Mitgliederversammlungen fassen,
sofern in § 8.4 nichts anderes ausgesagt ist.

9.2 Der Hauptausschuss besteht aus:
a) den beiden Vorsitzenden des Stadtjugendrings,
b) den Vorsitzenden der Mitgliedsverbände. Eine Vertretung kann entsandt werden

9.3 Der HA ist beschlussfähig, wenn rechtzeitig eingeladen wurde und mehr als die Hälfte anwesend sind.

Eine Sitzung des HA kann von den Vorsitzenden einberufen werden, wenn es dringend geboten erscheint.

Der HA muss auch dann einberufen werden, wenn ein Viertel der Mitglieder des HA einen entsprechenden Antrag
stellt. Zu den Sitzungen des HA muss spätestens 7 Tage vorher eingeladen werden.

§ 10 Vorstand
10.1 Der Vorstand des SJR wird gebildet von den beiden gleichberechtigten Vorsitzenden und bis zu 5 Bei-

sitzer*innen. 
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10.2 Der Vorstand wird in geheimer Wahl aus und von der Mitgliederversammlung gewählt; er handelt im
Auftrag der Mitgliederversammlung. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die beiden Vorsitzenden.
Jede*r ist nach Maßgabe der Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung allein vertre-
tungsberechtigt. 

10.2 Der Vorstand wird nach Maßgabe des § 8.6 aus und von der Mitgliederversammlung gewählt; er han-
delt im Auftrag der Mitgliederversammlung. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die beiden Vorsit-
zenden. Jede*r ist nach Maßgabe der Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung al-
lein vertretungsberechtigt. 

10.3 Der Vorstand amtiert jeweils für die Dauer von zwei Jahren. Er bleibt im Amt, bis ein neuer Vorstand
gewählt ist. Er ist von der bzw. dem Vorsitzenden nach Notwendigkeit oder auf Verlangen eines seiner
Mitglieder ordnungsgemäß einzuberufen. 

10.4 Handelt der Vorstand oder eines seiner Mitglieder entgegen den Bestimmungen des Abs. 2, so kann
er von der Mitgliederversammlung auch innerhalb der Amtszeit mit Zweidrittelmehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Delegierten abberufen werden. 

10.5 Soweit erforderlich, kann sich der Vorstand eine Geschäftsordnung geben. 
10.6 Sind für die Vorstandsämter genug Bewerbungen vorhanden, so muss quotiert werden. Dies gilt so-

wohl für die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden, als auch für die Beisitzer*innen. Für den erweiter-
ten Vorstand gilt dann, dass nicht mehr als 3 eines Geschlechts vertreten sein dürfen.

§ 11 Ausschüsse, Arbeitskreise und Projekte
Die Arbeit im Stadtjugendring findet in Ausschüssen, Arbeitskreisen und Projekten statt.

11.1 Die MV kann Fachausschüsse berufen. Diese wählen aus ihrer Mitte eine*n Sprecher*in.
11.2 Arbeitskreise und Projekte können per Vorstandsbeschluss oder aus den Ausschüssen heraus gebil-

det werden.
11.3 Jedem Ausschuss und Arbeitskreis ist ein Mitglied des Vorstandes zugeordnet.
11.4 Ausschüsse und Arbeitskreise beraten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung selbstständig und legen ihre

Vorschläge dem Vorstand oder der Mitgliederversammlung durch ihre Sprecher*innen zur Entschei-
dung vor.

Die Verbände sollen regelmäßig in den Ausschüssen, Arbeitskreisen und Projekten mitarbeiten.

§ 12 Geschäftsstelle
Zur Durchführung seiner Aufgaben richtet der SJR eine Geschäftsstelle ein und bestellt eine*n Geschäfts-
führer*in.

12.1 Der Geschäftsführung obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des SJR, insbesondere die Orga-
nisation und die praktische Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben.

12.2 Die Geschäftsführung leitet die Geschäftsstelle und die vom Verein unterhaltenen Einrichtungen. Sie
ist insoweit Vertretung des Vorstandes im Sinne des § 30 BGB. Sie wird vom Vorstand berufen und ist
nach Maßgabe der ihr übertragenen Aufgaben, die im Rahmen einer Geschäftsordnung schriftlich
festgelegt sind, den Mitarbeiter*innen des Vereins gegenüber weisungsbefugt.

12.3 Die Geschäftsführer hat den Vorstand laufend und vollständig über die Aktivitäten des SJR und seine
wirtschaftliche  Situation  zu  unterrichten.  Einzelheiten  regelt  die  vom Vorstand zu  erstellende  Ge-
schäftsordnung.

§ 13 Protokollführung
13.1 Von allen Sitzungen der Mitgliederversammlung, des Vorstands und der Ausschüsse und Arbeitskreise

sind Protokolle durch die Geschäftsstelle zu fertigen. Die Protokolle werden unterzeichnet durch die
Geschäftsführung oder deren Stellvertretung.

13.2 Einwände gegen das Protokoll sind jeweils bis zur nächsten Sitzung schriftlich oder am Anfang dieser
Sitzung einzubringen. Erfolgt kein derartiger Einspruch, so gilt das Protokoll als genehmigt. 

13.3 Mitteilungen über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind den Delegierten der Mitgliedsver-
bände und den Verbandszentralen alsbald, spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung schrift-
lich zur Kenntnis zu bringen. Eine Übermittlung auf elektronischem Weg, z.B. per Email, ist ebenfalls
möglich.

13.4 Mindestens einmal jährlich sind den Mitgliedern Tätigkeitsberichte des Vorstands, der Ausschüsse, Ar-
beitskreise und Projekte zu erstatten.

§ 14 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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Satzung des Stadtjugendring Mannheim e.V.

§ 15 Kassen- und Rechnungsprüfung - Entlastung
15.1 Die Mitgliederversammlung des SJR wählt mindestens 4 Revisor*innen, denen die Kassenprüfung so-

wie  die  sachliche  Prüfung  und  die  Berichterstattung  an  die  Mitgliederversammlung  obliegt.  Die
Prüfer*innen dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Ihre Amtszeit beträgt jeweils 2 Jahre.
Für die ordnungsgemäße Prüfung ist es ausreichend, wenn mindestens 2  Prüfer*innen die Prüfung
vorgenommen haben.

15.2 Über das abgeschlossene Geschäftsjahr ist jeweils bis spätestens in der letzten Mitgliederversamm-
lung des folgenden Jahres der Mitgliederversammlung durch die Revisor/innen ein Rechenschaftsbe-
richt vorzulegen und Entlastung zu beantragen.

§ 16 Allgemeine Vorschriften - Gemeinnützigkeit
16.1 Beiträge sind von den Mitgliedsverbänden nicht zu leisten.
16.2 Mittel des Vereins und etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
16.3 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
16.4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig  hohe Vergütungen begünstigt  werden.  Pauschale Aufwandsentschädigungen für  Vor-
standsmitglieder oder sonstige im Auftrag des Stadtjugendrings tätige Mitglieder sind jedoch bis zur
Höhe der jeweils gültigen Ehrenamtspauschale zulässig.

§ 17             Umgang mit Daten  
Der Stadtjugendring ist dem Schutz der persönlichen Daten verpflichtet. Zur Regelung des Umgangs mit Da-
ten im Innen- und im Außenverhältnis gibt sich der Stadtjugendring eine Datenordnung. Diese wird von der
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen.
Die Datenordnung kann sowohl durch Beschluss des Vorstands als auch durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung geändert werden.
Im Falle einer Änderung durch Vorstandsbeschluss muss diese in der nächsten MV bestätigt werden.

§ 17             Auflösung  
§ 18             Auflösung  
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das Vermögen des Vereins, das nach
Berichtigung aller Verbindlichkeiten verbleibt, soweit es die eingezahlten Kapitalteile der Mitglieder und den Wert der
Sacheinlagen übersteigt, an die Stadt Mannheim übergeben, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützi-
ge Zwecke der Jugendpflege in der Stadt Mannheim zu verwenden hat.

§ 18             Gültigkeit der Satzung  
§ 19             Gültigkeit der Satzung  
Diese Satzung des SJR tritt mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Die Eintragung ist am xx.xx.2018 mit der Bezeichnung VR 245 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Mannheim
erfolgt.
Beschlossen am 7.11.2018
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Datenordnung des Stadtjugendring Mannheim e.V.

Fassung vom 7.11.2018

Die Datenordnung des SJR Mannheim e.V. regelt den Umgang mit den Daten folgender Personen, Organisationen, Institutionen und 
Einrichtungen:

I Strukturen im Innenverhältnis
a) Verbandszentralen der Mitgliedsverbände
b) Delegierte der Mitgliedsverbände
c) Vorstände der Mitgliedsverbände
d) Sonstige Vertreter*innen der Mitgliedsverbände
e) Sonstige Verbandsmitglieder
f) Mitarbeiter*innen der Verbände (Hauptamtliche)
g) SJR-Vorstand, Vorsitzende
h) SJR-Vorstand, Beisitzer*innen

II Strukturen im Außenverhältnis
i) Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen
k) Teilnehmer*innen bei Fortbildungen
l) Gäste (z.B. auf MV/JHV)
m) Personen des öffentlichen Lebens
n) Kooperationspartner
o) Medien
p) Neuaufnahmen (Mitgliedsinteressenten)

Die nachfolgenden Tabellen benennen:
- Art der gespeicherten Daten
- Speicherdauer
- Zusendung des elektronischen Newsletters
- etwaige Besonderheiten einzelner Personengruppen

Die Tabellen berücksichtigen dabei auch eventuelle gesetzliche Vorschriften und/oder Vorschriften von Zuwendungsgebern zur 
Aufbewahrung der Daten (BGB, AO, Landesjugendplan, etc.)

Sie werden angepasst, sofern gesetzliche Regelungen oder Vereinbarungen mit Zuwendungsgebern dies erforderlich bzw. möglich machen 
oder wenn der interne Verwaltungsablauf dies erforderlich macht.

Die Vorgaben der Satzung dienen dabei als Handlungsgrundlage



Nr. Name Anschrift Geb.Dat. Tel Mail Fax Bankverb
.

Newsletter Organisations-
zugehörigkeit

Ein-/Austritt, bzw.
Amtsantritt/-ende

a) Keine 
Löschung

Keine 
Löschung

Nein 10 J. nach 
Austritt

10 J. nach 
Austritt

10 J. nach 
Austritt

10 J. nach
Austritt

10 J. nach Austritt 
bzw. bis auf 
Widerruf

/ Keine Löschung

b) Bis auf 
Widerruf; 
frühestens 1 J.
Nach Ende der
Amtszeit

1 J. nach 
Ende der 
Amtszeit

Nein 1 J. nach Ende 
der Amtszeit; 
Angabe 
freiwillig

Bis auf 
Widerruf

Bis auf 
Widerruf; 
Angabe 
freiwillig

Nein Bis auf Widerruf; 
frühestens mit 
Ende der Amtszeit

Bis auf Widerruf; 
frühestens 1 J. 
Nach Ende der 
Amtszeit

/

c) Bis auf 
Widerruf, 
frühestens 5 J.
nach Ende der 
Amtszeit

5 Jahre 
nach Ende 
der Amtszeit

Nein 5 Jahre nach 
Ende der 
Amtszeit

Bis auf 
Widerruf, 
frühestens 5 
J. nach Ende 
der Amtszeit

Bis auf 
Widerruf; 
Angabe 
freiwillig

Nein Bis auf Widerruf; 
frühestens mit 
Ende der Amtszeit

Bis auf Widerruf; 
frühestens 5 J. 
Nach Ende der 
Amtszeit

/

d) Bis auf 
Widerruf, 
frühestens 1 J.
nach Ende der 
Vertretung

1 J. nach 
Ende der 
Vertretung

Nein 1 J. nach Ende 
der Vertretung; 
Angabe 
freiwillig

Bis auf 
Widerruf, 
frühestens 1 
J. nach Ende 
der 
Vertretung

Nein Nein Bis auf Widerruf; 
frühestens nach 
Ende der 
Vertretung

Bis auf Widerruf, 
frühestens 1 J. 
nach Ende der 
Vertretung

/

e) Bis auf 
Widerruf

Bis auf 
Widerruf; 
Angabe 
freiwillig

Nein Nein Bis auf 
Widerruf

Nein Nein Bis auf Widerruf Bis auf Widerruf /

f) Bis auf 
Widerruf; 
frühestens mit 
Ende der 
Tätigkeit

Bis Ende 
der Tätigkeit

Nein Bis Ende der 
Tätigkeit

Bis auf 
Widerruf

Nein Nein Bis auf Widerruf; 
frühestens mit 
Ende der Tätigkeit

Bis auf Widerruf /

g) Keine 
Löschung

Keine 
Löschung

Keine 
Löschung

Keine 
Löschung

Keine 
Löschung

Bis auf 
Widerruf; 
Angabe 
freiwillig

10 J. nach
Ende der 
Amtszeit

Bis auf Widerruf; 
frühestens mit 
Ende der Amtszeit

Keine Löschung Keine Löschung

h) Keine 
Löschung

10 J. nach 
Ende der 
Amtszeit

10 J. nach 
Ende der 
Amtszeit

10 J. nach 
Ende der 
Amtszeit

Bis auf 
Widerruf; 
frühestens 
mit Ende der 
Amtszeit

10 J. nach 
Ende der 
Amtszeit; 
Angabe 
freiwillig

10 J. nach
Ende der 
Amtszeit

Bis auf Widerruf; 
frühestens mit 
Ende der Amtszeit

Keine Löschung Keine Löschung



Nr. Name Anschrift Geb.Dat. Tel Mail Fax Bankverb
.

Newsletter Organisations-
zugehörigkeit

Ein-/Austritt, bzw.
Amtsantritt/-ende

i) 10 J. nach 
Veranstaltung

10 J. nach 
Veranstaltun
g

10 J. nach 
Veranstaltung,
sofern 
erforderlich

10 J. nach 
Veranstaltung; 
Angabe 
freiwillig

10 J. nach 
Veranstaltung

Nein Nein Nein Bis auf Widerruf; 
Angabe freiwillig

/

k) 10 J. nach 
Fortbildung

10 J. nach 
Fortbildung

10 J. nach 
Fortbildung; 
sofern 
erforderlich

10 J. nach 
Fortbildung; 
Angabe 
freiwillig

10 J. nach 
Fortbildung

Nein Nein Bis auf Widerruf Bis auf Widerruf; 
Angabe freiwillig

Datum der 
Fortbildung; 10 J. 
nach Fortbildung

l) Bis auf 
Widerruf

Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Bis auf Widerruf /

m) 2 J. nach Ende
der Amtszeit 
bzw. öff. 
Funktion

2 J. nach 
Ende der 
Amtszeit 
bzw. öff. 
Funktion

2 J. nach 
Ende der 
Amtszeit bzw. 
öff. Funktion

2 J. nach Ende 
der Amtszeit 
bzw. öff. 
Funktion

2 J. nach 
Ende der 
Amtszeit bzw.
öff. Funktion

Nein Nein Nein 2 J. nach Ende 
der Amtszeit 
bzw. öff. 
Funktion

2 J. nach Ende der
Amtszeit bzw. öff. 
Funktion

n) Solange der 
Kooperationsp
artner existiert

Solange der 
Kooperation
spartner 
existiert

Nein Solange der 
Kooperationspa
rtner existiert

Solange der 
Kooperations
partner 
existiert

Solange 
der 
Kooperatio
nspartner 
existiert

Solange 
der 
Kooperati
onspartne
r existiert

Nein / /

o) Solange die 
Firma, 
Institution, 
Onlineplattform
, etc. existiert

Solange die 
Firma, 
Institution, 
Onlineplattfo
rm, etc. 
existiert

Nein Solange die 
Firma, 
Institution, 
Onlineplattform,
etc. existiert

Solange die 
Firma, 
Institution, 
Onlineplattfor
m, etc. 
existiert

Solange die
Firma, 
Institution, 
Onlineplattf
orm, etc. 
existiert

Nein Nein / /

p) Bis zur 
Aufnahme; 
Mitgliederlisten
bis 2 Jahre 
nach 
Aufnahme 
bzw. bis 
Nichtaufnahme

Bis zur 
Aufnahme; 
Bis 2 jahre 
nach 
Nichtaufnah
me

Nein Bis zur 
Aufnahme; Bis 
2 jahre nach 
Nichtaufnahme

Bis zur 
Aufnahme; 
Bis 2 jahre 
nach 
Nichtaufnahm
e

Bis zur 
Aufnahme; 
Bis 2 jahre 
nach 
Nichtaufnah
me

Nein Bis auf Widerruf / Keine Löschung 
des Antrags-/ 
Eintrittsdatums
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